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Nr. Gegenstand Gebühr M

1.3. Änderungsgebühren
5 Änderung durch Verlegung der Telex-End

einrichtung der Hauptstelle (einschl. Ein
messung) ohne Leitungsverlegung 65,00

6 Leitungsverlegungen bei Änderungen, je 
Meter verlegte Teilnehmerleitung 5,00
Zu Nr. 5 und 6:
1. Bei Änderungen mit Leitungsverlegun-

gen werden die Gebühren nach Nr. 6 
zusätzlich zur Gebühr Nr. 5 berechnet.

2. .Die Gebühren gelten für Verlegungen 
innerhalb desselben Gebäudes. Bei Ver
legungen an eine andere Stelle findet 
die Gebühr nach Nr. 2 Anwendung.

7 Umschreibgebühr bei Änderung des Na
mens des Telex-Teilnehmers, bei Über
tragung oder bei Änderung der Telex-Ruf
nummer auf Antrag des Telex-Teilneh
mers 30,00

8 Auswechseln einer Telex-Endeinrichtung 
(Fernschreiber - und/oder Fernschaltgerät) 
auf Wunsch des Telex-Teilnehmers einschl.
Einmessung 65,00

9 Sonstige Änderungsgebühren, soweit nicht
unter Nr. 5 bis 8 aufgeführt nach den

geltenden 
Preisbe
stimmun
gen für 
Fem- 
meldebau- 
leistungen* 1

Nr. Gegenstand Monatl.
Gebühr M

2. Regelmäßig wiederkehrende Gebühren
2.1. Telex-Hauptanschluß

7601 Grundgebühr für einen Telex-Hauptan
schluß mit elektromechanischem Fern
schreiber 70,00

7602 Grundgebühr für einen zweiten elektro
mechanischen Fernschreiber 35,00

Zu Nr. 7601 und 7602:
1. Mit den Gebühren sind die Aufwen

dungen für die Pflege und Wartung des 
Fernschreibers (einschl. Femschaltgerät) 
abgegolten.. Die Kosten für die Instand
setzung gehen zu Lasten des Telex- 
Teilnehmers.

2. Die Gebühren gelten auch für Fern
schreiber, zu deren Instandhaltung die 
Deutsche Post nicht verpflichtet ist.

3. Für elektronische Fernschreiber werden 
die Gebühren sowie“ der Umfang der 
von der Deutschen Post durchzuführen
den Instandhaltungsarbeiten vom Mi
nisterium für Post- und Fernmeldewe
sen besonders festgelegt.

Nr. Gegenstand Monatl.
Gebühr M

Zu Nr. 7604:
Auf Veranlassung der Deutschen Post ge
schaltete Telex-Ausnahmehauptanschlüsse 

. werden wie Telex-Regelhauptanschlüsse 
berechnet.

2.3. Telex-Nebenstellenanlagen
Vorbemerkungen

Die regelmäßig wiederkehrenden Gebüh
ren für Telex-Nebenstellenanlagen setzen 
sich zusammen aus:
1. der Gebühr für jede auf die Telex-Ne

benstellenanlage geschaltete Hauptan
schlußleitung nach Nr. 7601

2. der Gebühr für jeden zum Telex-Ver
kehr zugelassenen Nebenanschluß (Be-, 
rechtigungsgebühr) nach Nr. 7605

3. den Gebühren für Leitungen nach 
Nr. 7610 bis 7613, soweit zutreffend

7605 Berechtigungsgebühr für jeden Telex-Ne
benanschluß 7,00

2.4. Leitungen
2.4.1. Leitungen von Telex-Regelnebenan

schlüssen
Nebenanschlußleitungen zu einer außen
liegenden Nebenstelle, je 100 Meter Luft
linie bei

7610 zweidrähtiger Anschaltung 0,75
7611 vierdrähtiger Anschaltung 1,50

Zu Nr. 7610 und 7611:

Die Entfernung wird von der Nebenstelle 
zur Vermittlungseinrichtung der Telex- 
Nebenstellenanlage gemessen.
2.4.2. Leitungen von Telex-Ausnahme- 

nebenanschlüssen
Ausnahmenebenanschlußleitungen,

7612 wenn die Nebenstelle des Telex-Aus- 
nahmenebenanschlusses im Anschlußbe
reich des zugehörigen Hauptanschlusses
liegt 225,00

7613 wenn die Nebenstelle des Telex-Aus
nahmenebenanschlusses nicht im An
schlußbereich des zugehörigen Hauptan
schlusses liegt 1 350,00

7614 Zusammenschaltung von Telex ^Hauptan- 
schlußleitungen mit nichtöffentlichen Draht- 
femmeldeanlagen (Fernschreibanlagen) je 
Leitung 15,00
Zu Nr. 7614:

Die Gebühr wird von jedem Inhaber er
hoben, wenn Anlagen verschiedener Inha
ber zusammengeschaltet sind.
Neben der Gebühr für das Zusammen
schalten mit nichtöffentlichen Drahtfem- 
meldeanlagen wird die Grundgebühr für 
jede auf eine nichtöffentliche Drahtfem- 
meldeanlage geschaltete Hauptanschlußlei
tung nach Nr. 7601 und die Berechtigungs-

2.2. Zuschlag zur Grundgebühr für 
Telex-Ausnahmehauptanschlüsse

7604 für jeden Telex-Ausnahmehäuptanschluß 1 800,00'

2.5. Zusammenschalten mit nicht
öffentlichen Drahtfernmeldeanlagen 
(Fernschreibanlagen)


